
Fahrer/-in:

Beifahrer/-in:

EZ-Zuschlag:

495,- €

395,- €

90,- €

PREISE
incl. Halbpension

ANMELDESCHLUSS: ENDE FEBRUAR 2024 

BITTE BEACHTEN: Bei hoher Nachfrage kann

die Reise schon vorzeitig ausgebucht sein!

Treffpunkt ist bis 7.30 Uhr bei MAHLE Zweiräder. Abfahrt ist um 7.45 Uhr. Wir fahren übers Allgäu und 
Südbayern Richtung Kärnten. Eine kurze Autobahnetappe ist enthalten. Tour ca. 450 km, kurvenreich!
Auf 2 herrlichen Touren erkunden wir die Region Nockberge und das nördliche Slowenien. Es geht 
durch traumhafte Täler, entlang herrlicher Seen und über enge und kurvenreiche Pässe. Die eindrucks-
vollen Strecken Sloweniens durch hohes Gebirge und tiefe Schluchten lassen Motorradfahrerherzen 
höher schlagen!  Die Tagestouren betragen ca. 400 und 220 km. Sehr kurvenreich, teilweise schmal!
Auch die Rückfahrt führt wieder über schöne Alpenpässe und einen geringen Autobahnanteil.
Tour ca. 430 km, teilweise kurvenreich!

u

GEPLANTER REISEABLAUF:
Do.

Fr.
  
Sa.

So. u

u

UNTERKUNFT:
****Superior Hotel „Falkensteiner Cristallo“ auf dem Katschberg
Komfortable Zimmer mit Bad / TV / W-Lan / Safe / Fön + Bademantel
Sehr gute Küche mit umfangreicher Menüwahl
Tischgetränke (Hauswein / Bier / Wasser / Saft) im Preis enthalten!
Beheizter Innen- und Außenpool
Großzügiger Wellnessbereich mit finnischer Sauna, Vitalsauna,
Dampfbad, Saunapool mit Whirlliegen und Kaltwasserkanal 

u

u
u

u

INKLUSIVLEISTUNGEN:
3x Übernachtung + Halbpension
Reiseleitung
Gepäcktransport An-/Abreise
Kartenskizzen und wichtige 
Wegpunkte fürs Navi

u
u

u

NICHT EINGESCHLOSSEN:
Motorrad / Kraftstoff 
Getränke / Tagesverpflegung
Eintrittsgelder / Maut usw.
Versicherungen usw.

u

u
u

u

!!! BITTE BEACHTEN !!!

Es wird eine sichere Beherrschung des
Motorrades auf kurvenreichen und
schmalen Strecken vorausgesetzt
Vignette für Österreich ist erforderlich
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt
Maximal 9 Motorräder pro Gruppe
Mindestteilnehmer: 30 Motorräder
(Näheres hierzu siehe AGB, Punkt 7)

u

u

u
u

WEITERE INFOS + ANMELDUNG BEI:

VERANSTALTER:

R & S Italia Tours
Launtel 22
89537 Giengen
www.italiatours.de

u

13.06.

14.06.

15.06.

16.06.

u

MAHLE TOUR 2024

KÄRNTEN / SLOWENIEN
VON 13.06. BIS 16.06.2024

u
u

  +



 

Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
 

 
Bei der angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie 
(EU) 2015/2302. 
Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. R&S Italiatours trägt die volle 
Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise. 
Zudem verfügt R&S Italiatours über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen 
und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall einer 
Insolvenz des Reiseveranstalters. 

 
Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302: 
 

• Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des 
Pauschalreisevertrags. 

 

• Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen 
Reiseleistungen. 

 

• Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem 
Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können. 

 

• Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter 
zusätzlichen Kosten – auf eine andere Person übertragen. 

 

• Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich 
erhöhen und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor 
Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises übersteigt, kann der Reisende 
vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der 
Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern. 

 

• Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle 
Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des 
Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise 
vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter 
Umständen auf eine Entschädigung. 

 

• Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung 
einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende 
Sicherheitsprobleme bestehen, welche die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen. Zudem können die 
Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und vertretbaren 
Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten. 

 

• Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß 
durchgeführt werden, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. 
Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik 
Deutschland heißt dieses Recht „Kündigung“), wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und 
dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der 
Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen.  

 

• Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht 
oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden. 

 

• Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet. 
 

• Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers werden 
Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des 
Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so 
wird die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. R&S Italiatours hat eine Insolvenzabsicherung mit der 
„R+V Allgemeine Versicherung AG“ abgeschlossen. Die Reisenden können diese Einrichtung (R+V Allgemeine 
Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden, Telefon +49 611 533-5859, Fax +49 611 533-4500, Email-
Formular unter www.ruv.de) kontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz der R&S Italiatours 
verweigert werden. 

 

• Die Pass- und Visumserfordernisse, ungefähre Visumsfristen und gesundheitspolizeiliche Formalitäten zu Ihrer 
Reise finden Sie in der jeweiligen Reisebeschreibung (im Reiseprospekt bzw. unter www.italiatours.de) 

 

• Das vorliegende Angebot ist für Menschen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet.   

 
 

Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht umgesetzten Form zu finden ist: 
www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de 

 

http://www.italiatours.de/
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